
 

 
 

Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Patrick Friedl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

vom 22.05.2023 

 

Kontrolle der Entnahme von Tiefengrundwasser in Unterfranken 

 

„Angesichts der in Unterfranken durch gemeinsame Recherchen von Bayerischen Rundfunk und 

Mainpost bekannt gewordenen Lücken bei den Erkenntnissen über Grundwasserentnahmen und -

entnahmestellen und im Blick auf örtliche Erkenntnisse (u. a. im Landkreis Würzburg), dass es 

einzelne Brunnen - zum Teil noch in Betrieb - gibt, die ganz oder teilweise ins zweite oder gar ins 

dritte Grundwasserstockwerk (sog. Tiefengrundwasser) gebohrt wurden, frage ich die 

Staatsregierung, wie viele Brunnen in Unterfranken, die nicht Trinkwasser-, Mineralwasser- oder 

Heilwasserzwecken dienen sowie tiefere Grundwasserschichten angebohrt haben, sind Ihr oder 

nachgeordneten Behörden bekannt (bitte tabellarisch aufgeschlüsselt nach Landkreis, in Betrieb 

oder nicht in Betrieb, Zweites oder Dritte Grundwasserstockwerk reichend, bekannte 

Entnahmemengen in 2021 und 2022 und Genehmigungssituation, also "befristet bis" oder 

"unbefristet"), wie viele ungenehmigte bzw. Brunnen mit erloschener Genehmigung oder 

vorgeblich stillgelegte, aber noch nicht zurück gebaute Brunnen in tieferen Grundwasserschichten 

sind der Staatsregierung und den nachgeordneten Behörden in Unterfranken bekannt (bitte 

tabellarisch aufgeschlüsselt nach Landkreis, ins Zweite oder Dritte Grundwasserstockwerk 

reichend und ungenehmigt eingerichtet oder abgelaufener Genehmigung oder erloschener 

Genehmigung) und wie stellt die Staatsregierung und ihre zuständigen Behörden rechtlich und 

tatsächlich sicher, dass es keine weiteren zusätzlichen Entnahmen von Grundwasser aus den 

tieferen Grundwasserstockwerken in Unterfranken gibt?“ 

 

 

Antwort des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 

 

Nach Auskunft der nachgeordneten Behörden sind dort keine Brunnen bzw. 

Grundwasserentnahmen bekannt, die nicht Trinkwasser-, Mineralwasser- oder Heilwasserzwecken 

dienen und Tiefengrundwasser erschließen. Hierzu ist anzumerken, dass Tiefengrundwasser per 

Definition nicht gleichbedeutend ist mit Grundwasser aus einem tieferliegenden 

Grundwasserstockwerk. 

 
Außer einem in der Bergtheimer Mulde liegenden Brunnen, der das tieferliegende dritte 

Grundwasserstockwerk erschließt (vgl. Anfrage zum Plenum MdL Celina vom 22.05.2023), sind 

den nachgeordneten Behörden keine weiteren Brunnen bzw. Grundwasserentnahmen für die 

landwirtschaftliche Bewässerung bekannt, die dieses Grundwasserstockwerk erschließen. 
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Dem Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg sind daneben einige ältere Brunnen (Anzahl geschätzt 

im niedrigen zweistelligen Bereich) für die landwirtschaftliche Bewässerung bekannt, die ein 

tieferliegendes zweites Grundwasserstockwerk erschließen. 

 
Für die landwirtschaftliche Bewässerung wird nur eine Grundwasserentnahme aus dem ersten und 

obersten Grundwasserstockwerk im wasserrechtlichen Verfahren positiv begutachtet. In 

Einzelfällen kann, in Abhängigkeit der geologischen Formation und hydrogeologischen 

Verhältnisse, die Schnittstelle zwischen dem ersten (oberflächennahen) und zweiten 

(tieferliegenden) Grundwasserstockwerk fließend sein. 

 


